
 
 

Regierung von Niederbayern 
 

 Regierung von Niederbayern - Postfach - 84023 Landshut 

 

 

Hauptgebäude Regierungsplatz 540 84028 Landshut 

Ämtergebäude Gestütstraße 10 84028 Landshut 

Münchner Tor Innere Münchener Straße 2 84028 Landshut 

Lurzenhof Am Lurzenhof 3 84036 Landshut 

Telefon 

+49 871 808-01 

Telefax 

+49 871 808-1002 

E-Mail 

poststelle@reg-nb.bayern.de 

Internet 

www.regierung.niederbayern.bayern.de 

Besuchszeiten 

Mo-Do: 08:30 - 11:45 Uhr 
 14:00 - 15:30 Uhr 
Fr: 08:30 - 11:45 Uhr 
oder nach Vereinbarung 

Öffentliche Verkehrsmittel 
zum Hauptgebäude  2, 3, 5, 6, 7, 14 (Haltestelle Regierungsplatz / Maximilianstraße) zum Münchner Tor  1, 7, 10 (Haltestelle Grätzberg / Grieserwiese) 
zum Ämtergebäude  3, 5, 6, 7, 14 (Haltestelle Amtsgericht / Hauptfriedhof) zum Lurzenhof  3, 14 (Haltestelle Am Lurzenhof) 

                                                                                                                                      

 
E-Mail  
Gemeinde Steinach 
Am Sportzentrum 1 
94377 Steinach 
 
 
 
 
 
 
Ihr Zeichen 
Ihre Nachricht vom 

Unser Zeichen (bitte angeben) 
Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter 

Telefon 
E-Mail Landshut, 

 
31.07.2025 

RNB-24-8314.1.9-34-37-4 
Katharina Englbrecht 

+49 871 808 - 1816 26.08.2025 

katharina.englbrecht@reg-nb.bayern.de 

 
 
 
 
Gemeinde Steinach, Landkreis Straubing-Bogen 
Erlass einer Satzung für den Bereich "Bärnzeller Straße" 
Verfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB 
 
 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Gemeinde Steinach plant den Erlass einer Satzung für den Bereich "Bärnzeller Straße". 
Dadurch soll eine derzeitige Außenbereichsfläche im nördlichen Bereich von Steinach ins 
Dorfgebiet einbezogen werden, um drei Parzellen für die Bebauung mit Einfamilienhäusern zu 
schaffen. 
 
Ziele der Raumordnung (Z), die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB nach 
sich ziehen, sowie Grundsätze der Raumordnung (G), die zu berücksichtigen sind: 
 
Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP): 
 
LEP 3.1.1 Abs. 1 (G): Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen und 
bedarfsorientierten Siedlungsentwicklung unter besonderer Berücksichtigung des 
demographischen Wandels und seiner Folgen, den Mobilitätsanforderungen, der Schonung 
der natürlichen Ressourcen und der Stärkung der zusammenhängenden Landschaftsräume 
ausgerichtet werden. 
 
LEP 3.2 (Z): In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung 
vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung 
begründet nicht zur Verfügung stehen.  
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LEP 3.3 (Z): Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete 
Siedlungseinheiten auszuweisen. (…) 
 
Regionalplan Donau-Wald (RP12): 
 
RP 12 B II 1.3 (G): Für das Orts- und Landschaftsbild wichtige Siedlungsränder sollen erhalten 
und strukturreiche Übergänge zwischen Siedlung und Freiraum anstrebt werden. 
 
Bewertung: 
 
Die geplante Einbeziehungssatzung grenzt direkt an die vorhandene Bebauung entlang der 
Bärnzeller Straße an und entspricht damit dem Ziel 3.3 des LEP, wonach neue 
Siedlungsflächen möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen sind.  
 
Innerhalb der Einbeziehungssatzung sind drei Parzellen für die Bebauung mit 
Einfamilienhäusern vorgesehen. Grundsätzlich sind nach dem LEP in den Siedlungsgebieten 
die Potenziale der Innenentwicklung vorrangig zu nutzen (vgl. LEP 3.2 Z). Zu diesen 
Flächenpotenzialen zählen z.B. Baulandreserven, Brachflächen, leerstehende Bausubstanz 
oder Möglichkeiten der Nachverdichtung. In Steinach selbst sind an mehreren Stellen 
Baulücken und Nachverdichtungsmöglichkeiten erkennbar (insbesondere 
Ortsabrundungssatzung Steinach-Hafnerstraße, Bebauungsplan Wolferszeller Weg). Eine 
Begründung für eine Siedlungsentwicklung entlang der Bärnzeller Straße liefert die Planung 
nicht.  
 
Ebenso wenig wird in den Planunterlagen der Bedarf der Siedlungsentwicklung dargelegt. 
Grundsätzlich soll die Ausweisung von Bauflächen an einer nachhaltigen und 
bedarfsorientierten Siedlungsentwicklung erfolgen (vgl. LEP 3.1.1 G). Bei 
Planungsentscheidungen sollen deshalb frühzeitig die prognostizierte 
Bevölkerungsentwicklung sowie die Altersstruktur der Bevölkerung berücksichtigt werden. 
Obwohl die Planung ein Begründungsdefizit hinsichtlich des Bedarfs und der 
Innenentwicklungspotenziale aufweist, wird dies dem Vorhaben aufgrund der Lage am 
Hauptort und dem geringen Umfang von drei Parzellen nicht entgegengehalten. 
 
Siedlungsränder dienen als Bindeglied zwischen Siedlung und Freiraum. Gerade in ländlichen 
Bereichen sind die Siedlungsränder häufig durch Streuobstwiesen, Gärten oder andere 
strukturreiche Übergänge geprägt. Diese gilt es im Sinne einer möglichst harmonischen 
Einbindung der Siedlungen in die umgebende Landschaft zu erhalten (vgl. RP 12 B II 1.3. G). 
Aktuell ist der Übergang zwischen Siedlung und Freiraum durch ein klares Ende der Bebauung 
und einen Übergang zu Wiesen, Heckenstrukturen und Streuobstwiesen bis hin zum 
Steinachbach geprägt. Auch im Flächennutzungsplan ist der Bereich als ortsgliedernde 
Grünfläche für den Allgemeinbedarf dargestellt. Eine Weiterführung der Bebauung hinein in 
die gliedernde Grünstruktur drängt sich daher nicht auf.  
 
Ob die rechtlichen Voraussetzungen für den Erlass einer Einbeziehungssatzung in diesem 
Bereich vorhanden sind, ist mit dem Landratsamt Straubing-Bogen zu klären. 
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Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Maier 
Regierungsrätin   
 
 
 






